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Hın eıner verein1ıgten
protestantischen Kırche
in Frankreich‘

Aus den bekannten geschichtlichen (iründen der Anglıederung VON F lsass-
Lothringen das Deutsche eic VON 8/1 hıs 018 auf dıe ich hler nıcht
welter eingehen werde, 1st die S1ituation der Iutherischen und reformıerten
Kırchen In Frankreıich sehr komplızıert und In SeEWI1SSeEr Hınsıcht auch test-
gefahren. ESs 1bt vier Kırchen, WEe1 reformierte und WEe1 Ilutherische Ne1t
etlıchen ahren verfügen diese Kırchen jedoch über einen (Jrt der Verständi-
ZUNS und der /usammenarbelıt, den Ständıgen L utherisch-Reformierten Raft
PLR ONSEL Permanent Luthero-Reforme)

ährend jedoch die E, vangelıisch-KReformierte Kırche VON Flsase und L.O-
thrıngen Eeglıse reformee sSAaCEe el de Lorraine) und die E, vangelische
1IrC VON Flsase und Lothringen Eeglısepde 1a confession
d’Augsbourg sSACE el de Lorraine) den Status einer Körperschaft des OT-
tentliıchen Rechts aben, sınd die Reformierte 1IrC VON Frankreich Eeglıse
reformee de France) und die E, vangelısch-Lutherische Kırche Frankreichs
Eeglıse evangelique lutherienne de France) ge1t 905 VOoO Staat und
en den Status einer KÖörperschaft des prıvaten Rechts ESs 1sSt er au ßer-
ordentlich schwier1g, 1ne Unıion zwıischen dA1esen Kırchen planen, we1l
iıhre beiıden ecCc  ıchen Stellungen nıcht mıteinander kompatıbel Siınd.

Lhese VvIier Kırchen en alle dıe Leuenberger Konkordie unterzeichnet.
Im November 2003 beschlossen dıe beıden Kırchen VON E lsass-L othrın-

CL, 1ne Unıion scchlıießen e1 ollten die Kırchen WAlT iıhre eweil1-

Vortrag, gehalten September 2010 autf dem Liebfrauenberg be1 den Theolo-
gıschen Jagen des Martın-1L.uther-Bundes dem ema »FEıne evangelısche AaNdeS-
kırche mıt verschiedenen konfessionellen Tradıtiıonen«. Übersetzung AL dem FranzÖ-
sSiıschen: 4aDNele Thıiel

Jean
Volff

Hin zu einer vereinigten 
protestantischen Kirche 
in Frankreich1

Aus den bekannten geschichtlichen Gründen – der Angliederung von Elsass-
Lothringen an das Deutsche Reich von 1871 bis 1918 –, auf die ich hier nicht 
weiter eingehen werde, ist die Situation der lutherischen und reformierten 
Kirchen in Frankreich sehr kompliziert und in gewisser Hinsicht auch fest-
gefahren. Es gibt vier Kirchen, zwei reformierte und zwei lutherische. Seit 
etlichen Jahren verfügen diese Kirchen jedoch über einen Ort der Verständi-
gung und der Zusammenarbeit, den Ständigen Lutherisch-Reformierten Rat 
CPLR (Conseil Permanent Luthéro-Réformé).

Während jedoch die Evangelisch-Reformierte Kirche von Elsass und Lo-
thringen (Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine) und die Evangelische 
Kirche A. B. von Elsass und Lothringen (Eglise protestante de la confession 
d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine) den Status einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts haben, sind die Reformierte Kirche von Frankreich (Eglise 
réformée de France) und die Evangelisch-Lutherische Kirche Frankreichs 
(Eglise évangélique luthérienne de France) seit 1905 vom Staat getrennt und 
haben den Status  einer Körperschaft des privaten Rechts. Es ist daher außer-
ordentlich schwierig, eine Union zwischen diesen Kirchen zu planen, weil 
ihre beiden recht lichen Stellungen nicht miteinander kompatibel sind.

Diese vier Kirchen haben alle die Leuenberger Konkordie unterzeichnet.
Im November 2003 beschlossen die beiden Kirchen von Elsass-Lothrin-

gen, eine Union zu schließen. Dabei sollten die Kirchen zwar ihre jeweili-

1 Vortrag, gehalten am 14. September 2010 auf dem Liebfrauenberg bei den Theolo-
gischen Tagen des Martin-Luther-Bundes zu dem Thema »Eine evangelische Landes-
kirche mit  verschiedenen konfessionellen Traditionen«. Übersetzung aus dem Franzö-
sischen: Gabriele Thiel.
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CI Strukturen beıbehalten, ahber 1Ne übergeordnete Versammlung und einen
gemeiınsamen RKat aben, die S1e€ einen Teı1l ıhrer Aufgabenbereiche und
iıhrer ıttel deleg1eren. Mıt dem ekre VOoO 185 DIL. 2006 Gründung
der Unıion Protestantischer Kırchen VON Elsase und Lothringen (Union des
L glıises protestantes sSAaCE el de Lorraine) wurde diese Entscheidung be-
1egelt Von diesem hat nen Pfarrer ean-Luc Hauss heute orgen
berichtet *

Was dıe Reformierte Kırche VON Frankreich und die E vangelısch-Luthe-
rsche Kırche Frankreichs CII en d1ese Anfang dieses Jahrhunderts
1ne institutionelle nnäherung Uunternommen Aufgrund iıhres Vereinsstatus
und iıhrer Unabhängigkeıt VOoO Staat könnte 1111A0 pr10r1 meınen, dass dies
einfacher bewerkstellıgen SE1 Das 1sSt Jedoch nıcht der Fall, we1l das
(Jeset7 VON 1905, dem 1E€ unterhlegen, csechr einschränkend und schwer
handhaben Ist

Auf der Jlagung der Natıonalsynode der reformıerten Christen 2001 In
SO1SSONS wurde erNeuTt der Uunsch bekräftigt, „„d1ıe (jemelnsamkeıt der Iu-
therischen und reformıierten Kırchen, dıe dıe Leuenberger Konkordie
terzeichnet aben, sıchtbarer machen”, und dazu eingeladen, dass der
‚„Natıonalrat TI mıt den Dhirektorien der anderen Mıtgliedskırchen
des PLR Wege beschreıitet, dıe er Oder später Einheılt der uther1-
schen und reformıerten Kırchen In Frankreich üUuhren könnten"“.
e lutherische Natıonalsynode VON Bourg-la-Reine 2003 verlangte 1ıh-

rerseıits „„VOITLL EFxekutivrat und VOIN den 5Synodalräten, jeglıche Orm der An-
näherung und der /Zusammenarbeıt mi1t der Reformierten Kırche VON rank-
reich fördern, Ssowochl auf Okaler bzw regionaler als auch auf natıonaler
en  ..

Im Januar 2004 beauftragten der Natıionalrat der ERF und der E xekutivrat
der ELEF 1ne gemeinsame Kommı1ssıon damıt, „Vorschläge auszuarbeıten
für 1ne bessere /usammenarbelıt, einen ratiıonelleren FEinsatz UNSCICT ]JeWEel-
1gen ıttel und 1ne rößere Wahrnehmbarkeiıt UNSCICT emeı1nsamkeıt und
UNSCIECNS Engagements 1mM I henste des Evangelhums”.

Im Febrtuar 2005 egte diese KOommı1ssıon den LDhrektorien iıhren Bericht
VOT und schlug unfer dıversen Empfehlungen VOlL, e1in Oodell für dıe inst1-
tutionelle Union der beiıden Kırchen auszuarbeıten. Daraufhin wurde 1ne
TICLIC Arbeıtsgruppe, bestehend AUS sechs Mıtglıedern, dre1 reformıerten und
dre1 therischen, damıt beauftragt, eın Unionsmodell bzw. mehrere Unlons-
modelle vorzuschlagen.

1 den vorherigen Beıtrag In dıiesem Banı
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gen Strukturen beibehalten, aber eine übergeordnete Versammlung und einen 
gemeinsamen Rat haben, an die sie einen Teil ihrer Aufgabenbereiche und 
ihrer Mittel delegieren. Mit dem Dekret vom 18. April 2006 zur Gründung 
der Union Protestantischer Kirchen von Elsass und Lothringen (Union des 
Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine) wurde diese Entscheidung be-
siegelt. Von diesem Dekret hat Ihnen Pfarrer Jean-Luc Hauss heute Morgen 
berichtet.2

Was die Reformierte Kirche von Frankreich und die Evangelisch-Luthe-
rische Kirche Frankreichs betrifft, so haben diese Anfang dieses Jahrhunderts 
eine institutionelle Annäherung unternommen. Aufgrund ihres Vereinsstatus 
und ihrer Unabhängigkeit vom Staat könnte man a priori meinen, dass dies 
ein facher zu bewerkstelligen sei. Das ist jedoch nicht der Fall, weil das 
Gesetz von 1905, dem sie unterliegen, sehr einschränkend und schwer zu 
handhaben ist.

Auf der Tagung der Nationalsynode der reformierten Christen 2001 in 
Soissons wurde erneut der Wunsch bekräftigt, „die Gemeinsamkeit der lu-
therischen und reformierten Kirchen, die die Leuenberger Konkordie un-
terzeichnet haben, sichtbarer zu machen“, und dazu eingeladen, dass der 
„Nationalrat zusammen mit den Direktorien der anderen Mitgliedskirchen 
des CPLR Wege beschreitet, die früher oder später zur Einheit der lutheri-
schen und reformierten Kirchen in Frankreich führen könnten“.

Die lutherische Nationalsynode von Bourg-la-Reine 2003 verlangte ih-
rerseits „vom Exekutivrat und von den Synodalräten, jegliche Form der An-
näherung und der Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirche von Frank-
reich zu fördern, sowohl auf lokaler bzw. regionaler als auch auf nationaler 
Ebene“.

Im Januar 2004 beauftragten der Nationalrat der ERF und der Exekutivrat 
der EELF eine gemeinsame Kommission damit, „Vorschläge auszuarbeiten 
für eine bessere Zusammenarbeit, einen rationelleren Einsatz unserer jewei-
ligen Mittel und eine größere Wahrnehmbarkeit unserer Gemeinsamkeit und 
unseres Engagements im Dienste des Evangeliums“.

Im Februar 2005 legte diese Kommission den Direktorien ihren Bericht 
vor und schlug unter diversen Empfehlungen vor, ein Modell für die insti-
tutionelle Union der beiden Kirchen auszuarbeiten. Daraufhin wurde eine 
neue Arbeitsgruppe, bestehend aus sechs Mitgliedern, drei reformierten und 
drei lutherischen, damit beauftragt, ein Unionsmodell bzw. mehrere Unions-
modelle vorzuschlagen.

2 Siehe den vorherigen Beitrag in diesem Band.
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Lhese Arbeıtsgruppe untersuchte zunächst die siehen möglıchen Hauptmo-
für 1Ne Union VON der institutionalısıerten /Zusammenarbeiıt hıs £UT

uneingeschränkten Absorbilerung und verwart dann dıe Uptionen, we1l 1E€
e1ner Verarmung Ten würden, we1l einer legıtımen theologischen

und spiırıtuellen 1e€ nıcht mehr echnung werden würde, Oder
die Entscheidungsstufen vervielfältigen würden, wodurch die Strukturen viel
schwerftälliger würden.
e Arbeılitsgruppe schlug er einstimm1g VOIlL, 1ne NECLC gemeinsame

natıonale Union gründen, als Ersatz für dıe beiıden bestehenden Unilonen,
In der die konfessionellen reformıerten und Ilutherischen Keglionen-
mengefasst wären, welche iıhre gegenwärtigen Strukturen beibehalten WUT-
den (reg1onale, konsistorielle und Okale)

Lheses Oodell wurde In der gemeiınsamen Sıtzung der reformıerten Na-
tionalsynode und der Iutherischen Natıonalsynode In Oochaux VOoO 17 hıs
20 Maı 2007 AD SCHOIMNINECN. Jede S5Synode hat mi1t dem gleichen Wortlaut den
Beschluss gefasst, „1n den Okalen Kırchen, In den regıonalen 5Synoden und
In den Inspektionen einen Entwurf ausarbeıten lassen für 1ne HEFE

tionale {/nıion mIf konfessionel. unterschiedlichen Kegionen, Iutherischen
DZW. reformierten, dıe über einheıtliche natıonale Instanzen verfügt Synode,
Direktorien, KOommı1ssıon der Ämter‚ 5Synodalkommiıssionen USW.)  ..

Daraufhin wurden mehrere Arbeıtsgruppen gebildet, 1ne sollte der
Verfassung der zukünftigen vereiniıgten 1IrC und den Statuten für dıe

kultischen Vereinigungen (Gemeinden arbeıten, 1Ne andere der KOm-
mM1sSsS1ıOoN der Amter und dem Status der arrer, 1ne drıtte einer rklärung
£UT erein1gung HU nıcht einem Glaubensbekenntnis, In der dıe großen
Lınıen des gemeiınsamen auDens herausgestellt SINd.

Ich wurde VON den LDhrektorien eingeladen, In der ersten Arbeıtsgruppe
mıtzuarbeıten, dıe AUS WEe1 Reformierten und WEe1 Lutheranern bestand,
ler denen ich der eINZIZE Jurist

Da ich e1in uneingeschränkter Anhänger der VON den 5Synoden VON Oochaux
umrıssenen Perspektiven bın, habe ich zugestimmt, Entwurf für 1ne
Verfassung der zukünftigen unlerten protestantischen Kırche mıtzuarbeıten.

ESs INg für dıe beıden Kırchen ERF und ELF darum, iıhre Mıttel U,

menzufassen 1mM 1INDUC auf eın geme1insames Zeugn1s In der Gesellschaft,
und darum, iIhre Finheit ZU:  S USdFUC: bringen In Form eilner geme1n-

Natıonalsynode und eINes geme1insamen Natıionalrats. Jede 1IrC
Sollte jedoch 1Ne SCWISSE Autonomıie auf der rundlage VON konfessionel-
len Keglionen und Urc konfessionelle Kollegien innerhalb der einhelitlichen
Natıonalsynode enNnalten
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Diese Arbeitsgruppe untersuchte zunächst die sieben möglichen Haupt mo-
delle für eine Union – von der institutionalisierten Zusammen arbeit bis zur 
uneingeschränkten Absorbierung – und verwarf dann die Optionen, weil sie:

zu einer Verarmung führen würden, weil einer legitimen theologischen 
und spirituellen Vielfalt nicht mehr Rechnung getragen werden würde, oder 
die Entscheidungsstufen vervielfältigen würden, wodurch die Struk turen viel 
schwerfälliger würden.

Die Arbeitsgruppe schlug daher einstimmig vor, eine neue gemeinsame 
nationale Union zu gründen, als Ersatz für die beiden bestehenden Unionen, 
in der die konfessionellen reformierten und lutherischen Regionen zusam-
mengefasst wären, welche ihre gegenwärtigen Strukturen beibehalten wür-
den (regio nale, konsistorielle und lokale).

Dieses Modell wurde in der gemeinsamen Sitzung der reformierten Na-
tionalsynode und der lutherischen Nationalsynode in Sochaux vom 17. bis 
20. Mai 2007 angenommen. Jede Synode hat mit dem gleichen Wort laut den 
Beschluss gefasst, „in den lokalen Kirchen, in den regionalen Synoden und 
in den Inspektionen einen Entwurf ausarbeiten zu lassen für eine neue na-
tionale Union mit konfessionell unterschiedlichen Re gio nen, lutherischen 
bzw. reformierten, die über einheitliche nationale In stanzen verfügt (Synode, 
Direktorien, Kommission der Ämter, Syn odalkommissionen usw.)“.

Daraufhin wurden mehrere Arbeitsgruppen gebildet, eine sollte an der 
neuen Verfassung der zukünftigen vereinigten Kirche und den Statuten für die 
kultischen Vereinigungen (Gemeinden) arbeiten, eine andere an der Kom-
mis sion der Ämter und dem Status der Pfarrer, eine dritte an einer Erklärung 
zur Vereinigung und nicht an einem Glaubensbekenntnis, in der die großen 
Li nien des gemeinsamen Glaubens herausgestellt sind.

Ich wurde von den Direktorien eingeladen, in der ersten Arbeitsgruppe 
mitzu arbeiten, die aus zwei Reformierten und zwei Lutheranern bestand, un-
ter denen ich der einzige Jurist war.

Da ich ein uneingeschränkter Anhänger der von den Synoden von Sochaux 
umrissenen Perspektiven bin, habe ich zugestimmt, am Entwurf für eine 
Verfassung der zukünftigen unierten protestantischen Kirche mitzuarbeiten.

Es ging für die beiden Kirchen ERF und EELF darum, ihre Mittel zusam-
menzufassen im Hinblick auf ein gemeinsames Zeugnis in der Gesellschaft, 
und darum, ihre Einheit zum Ausdruck zu bringen in Form einer gemein-
samen Nationalsynode und eines gemeinsamen Nationalrats. Jede Kirche 
sollte jedoch eine gewisse Autonomie auf der Grundlage von konfessionel-
len Regionen und durch konfessionelle Kollegien innerhalb der einheitlichen 
Nationalsynode behalten.
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Erste Phase der Arhbheiten der Verfassung

Unsere „Instiıtutionelle" Arbeılitsgruppe hat zunächst ESCHIOS-
SCIL, gemäß den Wünschen der 5 ynoden VON Oochaux 1ne Verfassung In
dre1 Tellen vorzusehen: einen ersten Teı1l „Allgemeıne Anordnungen” mıt
den Tlexten den gemeinsamen natıonalen Instanzen, einen zweıten Teıl
.„Lutherische Anordnungen” mıt den üÜübernommenen und an  cn lex-
tcn, dıe gegenwärtig für dıe regıonalen, kons1istorlalen und Okalen Instanzen
In eDTauc sınd, und einen drıtten Teıl .„Reformıierte Anordnungen‘, In den
die Texte Z£ZUT Diszıplın der ERF hinsıchtlich dieser Instanzen aufgenommen
werden würden.

Anschließend befasste sıch dıe Arbeıtsgruppe mi1t den Überlegungen £UT

Zusammensetzung der gemeiınsamen Natıonalsynode.
e größte Schwierigkeıit, die überwınden gilt, 1st das exXITreme zah-

lenmäßige Ungleichgewicht zwıschen der ERF und der ELEF e ERF
würde mıt iıhren 25() 0080 Mıtgliedern gegenüber 551 Mıtglıedern be1
der ELEF 07 n der Gläubigen der unlıerten Kırche vertreten; mıt iıhren 44()
Pfarrern gegenüber 49 wırd 1E Y() n der vereiniıgten Pfarrerscha vertrefen;
mıt 49° kultischen Vereinigungen (Gemeıilnden gegenüber 49 WIT| S1e€ n
der Kırchengemeinden der CUÄ unlerten Kırche

Einerseımts MUSSTE garantiert werden können, dass das lutherische LE lement
In der vereinıgten 5Synode repräsentatiıv Verfrefen Ist, und andererseıts MUSSTE
der Tatsache echnung efiragen werden, dass siıch 1ne Mınornrität han-
delt
e Arbeılitsgruppe chlägt er VOlL, den Lutheranern In der geme1nsa-

1111 5Synode zwıischen 10 n ıhre tatsächliche Kepräsentanz) und 20 n Tre
gewünschte Kepräsentanz) der (esamtzahl der S1it7e eiInZzZuräumen. Um
dies erreichen, beabsıchtigt s1e, Keglionen mıt maxımal 35 Pfarrstellen
dre1 Delegierte PTO zehn tellen bzw. ante1l1g fünf tellen zuzulassen und
Kegionen mıt mehr als 35 tellen zehn Delegierte PTLO dreiß1ig tellen plus
WEe1 PTIO zehn zusätzhliıche tellen

Damıt der Iutherischen Iradıtion, die Delegatiıonen AUS einem arrer und
WEe1 Lalen vorsieht, und der reformıerten Iradıtion, die Delegatiıonen AUS

einem Pfarrer und einem Lalen vorsieht, echnung Lragen, chlägt dıe
Arbeıitsgruppe 1ne Orme VOlL, dıe €e1i Möglıchkeiten eröffnet. eAnzahl
der Pfarrer darf nıcht unfer der nzah der Lalen lLegen und nıcht er SeIn
als dıe Hälfte der Delegierten.

/Zum anderen SIıecht dıe Arbeıtsgruppe, W1IE dies VON den 5Synoden VON

Oochaux verlangt wurde, In i1hrem Verfassungsentwurf für die Mıtglieder
der Unionssynode die Möglıchkeit VOlL, In verschliedenen konfessionellen
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Erste Phase der Arbeiten an der Verfassung

Unsere so genannte „institutionelle“ Arbeitsgruppe hat zunächst beschlos-
sen, gemäß den Wünschen der Synoden von Sochaux eine Verfassung in 
drei Teilen vorzusehen: einen ersten Teil „Allgemeine Anordnungen“ mit 
den Texten zu den gemeinsamen nationalen Instanzen, einen zweiten Teil 
„Lutherische Anordnungen“ mit den übernommenen und angepassten Tex-
ten, die gegenwärtig für die regionalen, konsistorialen und lokalen Instanzen 
in Gebrauch sind, und einen dritten Teil „Reformierte Anordnungen“, in den 
die Texte zur Disziplin der ERF hinsichtlich dieser Instanzen aufgenommen 
werden würden.

Anschließend befasste sich die Arbeitsgruppe mit den Überlegungen zur 
Zusammensetzung der gemeinsamen Nationalsynode.

Die größte Schwierigkeit, die es zu überwinden gilt, ist das extreme zah-
lenmäßige Ungleichgewicht zwischen der ERF und der EELF. Die ERF 
 würde mit ihren 250 000 Mitgliedern – gegenüber 21 551 Mitgliedern bei 
der EELF – 92 % der Gläubigen der unierten Kirche vertreten; mit ihren 440 
Pfarrern gegenüber 49 wird sie 90 % der vereinigten Pfarrerschaft vertreten; 
mit 492 kultischen Vereinigungen (Gemeinden) gegenüber 49 wird sie 91 % 
der Kirchengemeinden der neuen unierten Kirche vertreten.

Einerseits musste garantiert werden können, dass das lutherische Element 
in der vereinigten Synode repräsentativ vertreten ist, und andererseits  musste 
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass es sich um eine Minorität han-
delt.

Die Arbeitsgruppe schlägt daher vor, den Lutheranern in der gemeinsa-
men Synode zwischen 10 % (ihre tatsächliche Repräsentanz) und 20 % (ihre 
gewünschte Repräsentanz) an der Gesamtzahl der Sitze einzuräumen. Um 
dies zu erreichen, beabsichtigt sie, Regionen mit maximal 35 Pfarrstellen 
drei Delegierte pro zehn Stellen bzw. anteilig zu fünf Stellen zuzulassen und 
Regionen mit mehr als 35 Stellen zehn Delegierte pro dreißig Stellen plus 
zwei pro zehn zusätzliche Stellen.

Damit der lutherischen Tradition, die Delegationen aus einem Pfarrer und 
zwei Laien vorsieht, und der reformierten Tradition, die Delegationen aus 
einem Pfarrer und einem Laien vorsieht, Rechnung zu tragen, schlägt die 
Arbeitsgruppe eine Formel vor, die beide Möglichkeiten eröffnet. Die Anzahl 
der Pfarrer darf nicht unter der Anzahl der Laien liegen und nicht höher sein 
als die Hälfte der Delegierten.

Zum anderen sieht die Arbeitsgruppe, wie dies von den Synoden von 
Sochaux verlangt wurde, in ihrem Verfassungsentwurf für die Mitglieder 
der Unionssynode die Möglichkeit vor, in verschiedenen konfessionellen 
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Kollegien über verschliedene Fragen debattieren: über dıe
Überarbeitung der Verfassung, über Anderungen der (Gilaubensbekenntnisse
und der Lıturgıien, über Anderungen der Standardstatuten für 1ne konfess10-
ne kultische Vereinigung (Gemeıinde) und schhießlich über jJede rage 1mM
Zusammenhang mi1t der Identität e1ner der beıden Konftessionen.

/weite Phase der Arbeiten der Verfassung
In ourg-la-Keıne, dıe reformierte und die Iutherische 5Synode 2009 (1 -

NEUT zusammenkamen, verlangten dıese, „„dıe Dhrektorien 1mM 1NDIC auf
die Verfassung e1ner unlerten 1IrC hıs spätestens 2015 dıe hlerfür (1 -

torderlichen Entscheidungen vorzubereıten, inshbesondere dıe Statuten und
die Urganisationsregeln für diese Kırche, schon Jjetzt Untersuchungen OUOFrZU-
nehmen fÜr die institutionellen Änderungen‚ die erforderlich Sind, WETFHLKFL

7weli Regionalsynoden spater die Einsetzung einer Unionssynode planen”.
Als N die Dhrektorien der beiıden Kırchen nach diesen 5Synoden ebeten

aben, dıe Möglıchkeit VON bı-konfessionellen Kegionen vorzusehen, anderte
das das ursprünglıche odell In erneBbiichem Mabße, denn das konnte edeu-
tcn, dass die unılerte Kırche 1IUT AUS reformıerten Kegionen und AUS bı-kon-
tessionellen Keglionen bestünde, ohne 1ne eINZIEE Iutherische KReg1on. Irot7z
me1ner Vorbehalte In diesem un beugte ich miıich diesem unsch und Al -

beıitete In diese Kichtung
Wenn aber In den regıonalen bı-konfessionellen 5Synoden WIE auf natıo0-

naler ene die Möglıchkeit besteht, be1 einıgen Dehatten In verschliedenen
konfessionellen Kollegien scheımint nıcht möglıch se1n, dıe
Kepräsentanz der Mınderheılitskonfession stärken, we1l hier die Anzahl
der Delegierten proportional £UT Anzahl der die KReg1ion bıldenden kultischen
Vereinigungen (Gemeıilnden Ist

Angenommen, gäbe 1ne bı-konfessionelle KReg1on UOst-Montbelıard,
dann eTanden siıch dort dıe RKeformierten csechr In der Mınderhelıt, und gäbe
1ne bı-konfessionelle KReg1ion Tle-de-France‚ dann waren die Lutheraner,
die durch die große Anzahl der Reformierten geradezu rdrückt waren. ıne
sOölche Perspektive scheımint MIr 1mM Wıderspruch stehen dem odell,
das dıe 5Synoden VON Oochaux vorgeschlagen hatten, und 1mM übrıgen 1ne
Missachtung der Prinzıpien AUS der Leuenberger OnNnkordıe darzustellen

Überdies wollte dıe Arbeılitsgruppe mehrheıtlhic und 'OTLZ me1ner FEIn-
wände die Uniformierung noch welnter treıben, indem S1e€ auch bı-konfessi0-
ne Kons1istorien vorsah und OS dıe eilnahme VON Iutherischen Pfarrejen

reformı1erten Kons1ıstorien mıt beratender Stimme. Unter diesen Umstän-
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Kollegien zu tagen, um über verschiedene Fragen zu debattieren: über die 
Überarbeitung der Verfassung, über Änderungen der Glaubensbekenntnisse 
und der Liturgien, über Änderungen der Standardstatuten für eine konfessio-
nelle kultische Vereinigung (Gemeinde) und schließlich über jede Frage im 
Zusammenhang mit der Identität einer der beiden Konfessionen.

Zweite Phase der Arbeiten an der Verfassung

In Bourg-la-Reine, wo die reformierte und die lutherische Synode 2009 er-
neut zusammenkamen, verlangten diese, „die Direktorien im Hinblick auf 
die Verfassung  einer unierten Kirche bis spätestens 2013 […] die hierfür er-
forderlichen Entscheidungen vorzubereiten, insbesondere die Statuten und 
die Organisationsregeln für diese Kirche, schon jetzt Untersuchungen vorzu-
nehmen […] für die institutionellen Änderungen, die erforderlich sind, wenn 
zwei Regionalsynoden später die Einsetzung einer Unionssynode planen“.

Als uns die Direktorien der beiden Kirchen nach diesen Synoden gebeten 
haben, die Möglichkeit von bi-konfessionellen Regionen vorzusehen, änderte 
das das ursprüngliche Modell in erheblichem Maße, denn das  konnte bedeu-
ten, dass die unierte Kirche nur aus reformierten Regionen und aus bi-kon-
fessionellen Regionen bestünde, ohne eine einzige lutherische Region. Trotz 
meiner Vorbehalte in diesem Punkt beugte ich mich diesem Wunsch und ar-
beitete in diese Richtung.

Wenn aber in den regionalen bi-konfessionellen Synoden wie auf natio-
naler Ebene die Möglichkeit besteht, bei einigen Debatten in verschiedenen 
konfessionellen Kollegien zu tagen, scheint es nicht möglich zu sein, die 
Repräsentanz der Minderheitskonfession zu stärken, weil hier die Anzahl 
der Delegierten proportional zur Anzahl der die Region bildenden kultischen 
Vereinigungen (Gemeinden) ist.

Angenommen, es gäbe eine bi-konfessionelle Region Ost-Montbéliard, 
dann befänden sich dort die Reformierten sehr in der Minderheit, und gäbe es 
eine bi-konfessionelle Region Île-de-France, dann wären es die Lutheraner, 
die durch die große Anzahl der Reformierten geradezu erdrückt wären. Eine 
solche Perspektive scheint mir im Widerspruch zu stehen zu dem Modell, 
das die Synoden von Sochaux vorgeschlagen hatten, und im übrigen eine 
Missachtung der Prinzipien aus der Leuenberger Konkordie darzustellen.

Überdies wollte die Arbeitsgruppe mehrheitlich und trotz meiner Ein-
wände die Uniformierung noch weiter treiben, indem sie auch bi-konfes sio-
nelle Konsistorien vorsah und sogar die Teilnahme von lutherischen Pfar reien 
an reformierten Konsistorien mit beratender Stimme. Unter diesen Um stän-
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den wırd außerhalb der Okalen (jemeılınden keinen aum 7U en und
7U Atmen für dıe konfessionelle lutherische Iradıtiıon mehr geben

Schließlic hat dıe Arbeıitsgruppe, W ASs vielleicht das Schlımmste lst, be-
schlossen, In die allgemeınen e11e einen 1Te aufzunehmen mi1t der ber-
chriıft ‚„Kultisches en und Katechese"““.

Nun Lrefen aber gerade 1mM kultischen en und In der Katechese dıe
me1lsten der erkKmale auf. dıe e1ner jJeden konfessionellen Iradıtiıon eigen
SINd. Wenn WIT keine Verarmung des Protestantismus wollen, sondern ıhn 1mM
Gegenteil Urc seIne Verschliedenheiten bereichern wollen, dann 1sSt hıer,

d1ese VOT em erhalten werden muUussen.
Wır sınd SOMItT unmerklich VON eiInem ProJjekt einer Union VON Kırchen,

WIE 1E VOT kurzem In Elsass-Lothringen realsiert wurde, einem Kırchen-
fusionsprojekt übergegangen, hınter dem siıch aum eın einftaches ufgehen
der Iutherischen Kırche In der reformı1erten 1IrC verbergen lässt und das
me1ner Meınung nach der Mınderheiıt 1IUT kärgliche Überlebensperspektiven
lässt und einer Verarmung des tranzösıschen Protestantismus üUuhren WITd.

on alleın der Plan für den Entwurf £UT Vorbereitung der Verfassung
ze1igt eindeutig den Urientierungswechsel, den ich csehr bedauere. ast es
geht Jetzt In die gemeiınsamen Bestimmungen der Verfassung für die zukünf-
t1ge unlerte Kırche e1n, und In den besonderen therischen und reformıerten
Bestimmungen leiben 1IUT Kestbestiımmungen ÜDrig

Unter diesen Bedingungen werden die In der Verfassung stehenden (ı1a-
rantıen für die Mınderheıt, das he1ißt die konfessionellen Kollegien Inner-
halb der Natıonalsynode WIE innerhalb der regionalen bı-konfessionellen
5Synoden, 71 Teıl ıLllusorisch, we1l es bzw fast es schon In den geme1n-

Bestimmungen der Verfassung steht und SOMItT mehr Oder wen1ger In
Stein geme1ßelt 1st

Zusammenfassung
Aus ecCc  1cCNer 1C beobachte ich, dass WIT VON eiInem Entwurtf födera-
hstischer Art mi1t Achtung VOT der Identität und der Autonomıie der Partner

einem Entwurf der Vereinheitlichung übergegangen sınd, be1 dem der
Mınderheılitskonfession 1IUT e1in prekärer aum 7U Überleben und e1in
est VON Autonomıie gelassen wırd, dass die Iutherische Tradıtion keinen
eigenen Ort mehr hat für Reflexionen, Dehatten HN Entscheidungen.

Aus theologischer 1C bın ich der Meınung, dass der VON der Arbeıits-
SIUDDC vorgeschlagene Entwurf nıcht der Perspektive VON der Einheılt In
der1e AUS der Leuenberger Konkordie VOoO 16 März 0'/3
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den wird es außerhalb der lokalen Gemeinden keinen Raum zum Leben und 
zum Atmen für die konfessionelle lutherische Tradition mehr geben.

Schließlich hat die Arbeitsgruppe, was vielleicht das Schlimmste ist, be-
schlossen, in die allgemeinen Teile einen Titel IV aufzunehmen mit der Über-
schrift „Kultisches Leben und Katechese“.

Nun treten aber gerade im kultischen Leben und in der Katechese die 
meisten der Merkmale auf, die einer jeden konfessionellen Tradition eigen 
sind. Wenn wir keine Verarmung des Protestantismus wollen, sondern ihn im 
Gegenteil durch seine Verschiedenheiten bereichern wollen, dann ist es hier, 
wo diese vor allem erhalten werden müssen.

Wir sind somit unmerklich von einem Projekt einer Union von Kir chen, 
wie sie vor kurzem in Elsass-Lothringen realisiert wurde, zu  einem Kir chen-
fusionsprojekt übergegangen, hinter dem sich kaum ein einfa ches Auf gehen 
der lutherischen Kirche in der reformierten Kirche verber gen lässt und das 
meiner Meinung nach der Minderheit nur kärgliche Über lebens per spek tiven 
lässt und zu einer Verarmung des französischen Protestantismus führen wird.

Schon allein der Plan für den Entwurf zur Vorbereitung der Verfassung 
zeigt eindeutig den Orientierungswechsel, den ich sehr bedauere. Fast alles 
geht jetzt in die gemeinsamen Bestimmungen der Verfassung für die zukünf-
tige unierte Kirche ein, und in den besonderen lutherischen und reformierten 
Bestimmungen bleiben nur Restbestimmungen übrig.

Unter diesen Bedingungen werden die in der Verfassung stehenden Ga-
rantien für die Minderheit, das heißt die konfessionellen Kollegien inner-
halb der Nationalsynode wie innerhalb der regionalen bi-konfessionellen 
Synoden, zum Teil illusorisch, weil alles bzw. fast alles schon in den gemein-
samen Bestimmungen der Verfassung steht und somit mehr oder weniger in 
Stein gemeißelt ist.

Zusammenfassung

Aus rechtlicher Sicht beobachte ich, dass wir von einem Entwurf födera-
listischer Art mit Achtung vor der Identität und der Autonomie der Partner 
zu einem Entwurf der Vereinheitlichung übergegangen sind, bei dem der 
Minderheitskonfession nur ein prekärer Raum zum Überleben und nur ein 
Rest von Autonomie gelassen wird, so dass die lutherische Tradition keinen 
eigenen Ort mehr hat für Refl exionen, Debatten und Entscheidungen.

Aus theologischer Sicht bin ich der Meinung, dass der von der Arbeits-
gruppe vorgeschlagene Entwurf nicht zu der Perspektive von der Einheit in 
der Vielfalt aus der Leuenberger Konkordie vom 16. März 1973 passt.
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Ich erinnere hier 1IUT die Artıkel und 45 dieser Erklärung
„Art e Kırche 1sSt alleın auf Jesus C’hristus gegründet, der S1e€ Urc

die Zuwendung SeINES e118 In der Verkündigung und In den Sakramenten
qammelt und sendet. ach reformatorıischer Einsıicht 1sSt darum Z£ZUT wahren
Einheılt der 1IrC dıe Übereinstimmung In der rechten Lehre des Van-
elıums und In der rechten Verwaltung der Sakramente notwendig und AULS-

reichend.“
„Art 45 ıne Vereinheitlichung, dıe dıe lebendige 1e€ der Verkün-

dıgungswelsen, des gottesdienstlichen Lebens, der kırchlichen UOrdnung und
der d1akonıischen WIE gesellschaftlıchen Tätigkeıt beeinträchtigt, würde dem
Wesen der mıt di1eser rklärung eingegangenen Kırchengemeinschaft W1-
dersprechen. Andererseıits annn aber In bestimmten Sıituationen der Lhenst
der 1IrC des Sachzusammenhanges VON Zeugn1s und UOrdnung wıl-
len rechthche /Zusammenschlüsse nahelegen. Werden organiısatorische Kon-
SCYUCHLEHE U der Erklärung der Kırchengemeinschaft SCLUSCH, darf die
Entscheidungsfreiheift der Minoritätskirchen nıcht beeinträchtigt werden.“

E1iniıge halten miıich für pessimıstisch, ich en aber, dass ich eher realhs-
tisch bın

In Wırklichkeit handelt sıch hier WEe1 unterschiedliche Auffassun-
CI VON der Einheılt In der1ee einen betrachten dıe 1e€ als einen
Reichtum, der ewahrt werden II1USS, olange nıcht trennend wiıirkt Den
anderen IsSt dıe 1e€ mıt 1C auf die Einheılt e1in Dorn 1mM Auge und IENN

we1ıt W1IE möglıch ausgeglichen werden.
Be1l den VON der Mehrheıt der Arbeıitsgruppe gewählten UÜrlientierungen

hat siıch die zweıte Auffassung durchgesetzt, dass WIT mıttelfristig das
Verschwınden der Ilutherischen Iradıtiıon In Innerfrankreich planen. Das
unausweichlich e1ner Verarmung des tfranzösıschen Protestantismus und
des Öökumenıischen Dialogs, be1 dem dıe Iutherische Stimme unentbehrlich
Ist Das WIT| SCWISS auch dazu führen, dass siıch viele äubiıge zurückz71e-
hen werden.

Im übrıgen scheinen weder die eNnrne1| der Arbeılitsgruppe noch dıe |DJE
rektorien der beiden Kırchen den Uunsch aben, dass meılne abweıichen-
de Meınung den regionalen und natıonalen 5Synoden der beıden Kırchen be-
kannt egeben WIrd, dıe aufgefordert sınd, sıch diesen trukturen
außern. Das bedeutet, dass iıhnen wen1g Wahlfreiheit gelassen wıird!

Schließlic esteht be1 einem derartigen Entwurf, WENNn hıs 7U hıtte-
1CcH Ende durchgeführt wird, die eI1a. dass be1 einıgen I utheranern eın hef-
tiger Wıderstand entsteht und einem Sche1litern des Unionsprojekts führt
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Ich erinnere hier nur an die Artikel 2 und 45 dieser Erklärung:
„Art. 2: Die Kirche ist allein auf Jesus Christus gegründet, der sie durch 

die Zuwendung seines Heils in der Verkündigung und in den Sakramenten 
sammelt und sendet. Nach reformatorischer Einsicht ist darum zur wahren 
Einheit der Kirche die Übereinstimmung in der rechten Lehre des Evan-
geliums und in der rechten Verwaltung der Sakramente notwendig und aus-
reichend.“

„Art. 45: Eine Vereinheitlichung, die die lebendige Vielfalt der Ver kün-
digungsweisen, des gottesdienstlichen Lebens, der kirchlichen Ordnung und 
der diakonischen wie gesellschaftlichen Tätigkeit beeinträchtigt, würde dem 
Wesen der mit dieser Erklärung eingegangenen Kirchengemeinschaft wi-
dersprechen. Andererseits kann aber in bestimmten Situationen der Dienst 
der Kirche um des Sachzusammenhanges von Zeugnis und Ordnung wil-
len rechtliche Zusammenschlüsse nahelegen. Werden organisatorische Kon-
sequenzen aus der Erklärung der Kirchengemeinschaft gezogen, so darf die 
Entscheidungsfreiheit der Minoritätskirchen nicht beeinträchtigt werden.“

Einige halten mich für pessimistisch, ich denke aber, dass ich eher realis-
tisch bin.

In Wirklichkeit handelt es sich hier um zwei unterschiedliche Auffassun-
gen von der Einheit in der Vielfalt. Die einen betrachten die Vielfalt als einen 
Reichtum, der bewahrt werden muss, solange er nicht trennend wirkt. Den 
anderen ist die Vielfalt mit Blick auf die Einheit ein Dorn im Auge und muss 
so weit wie möglich ausgeglichen werden.

Bei den von der Mehrheit der Arbeitsgruppe gewählten Orientierungen 
hat sich die zweite Auffassung durchgesetzt, so dass wir mittelfristig das 
Verschwinden der lutherischen Tradition in Innerfrankreich planen. Das führt 
unausweichlich zu einer Verarmung des französischen Protestantismus und 
des ökumenischen Dialogs, bei dem die lutherische Stimme unentbehrlich 
ist. Das wird gewiss auch dazu führen, dass sich viele Gläubige zurückzie-
hen werden.

Im übrigen scheinen weder die Mehrheit der Arbeitsgruppe noch die Di-
rektorien der beiden Kirchen den Wunsch zu haben, dass meine abweichen-
de Meinung den regionalen und nationalen Synoden der beiden Kirchen be-
kannt gegeben wird, die aufgefordert sind, sich zu diesen neuen Strukturen zu 
 äußern. Das bedeutet, dass ihnen wenig Wahlfreiheit gelassen wird!

Schließlich besteht bei einem derartigen Entwurf, wenn er bis zum bitte-
ren Ende durchgeführt wird, die Gefahr, dass bei einigen Lutheranern ein hef-
tiger Widerstand entsteht und zu einem Scheitern des Unionsprojekts führt.
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